
Bestellung Auskunftsbescheinigung

➨

Bestellung durch

Name: ___________________________ Vorname: ___________________________

Strasse: __________________________ Nr.: ________________________________

PLZ: _____________________________ Ort: ________________________________

Tel. Privat: ________________________ Tel. Geschäft: ________________________

Verwandtschaftsverhältnis zu Erblasser/in: _____________________________________

Personalien Erblasser/-in

Name: ____________________________ Vorname: ___________________________

Geburtsdatum: _____________________ Geburtsort: __________________________

Sterbedatum: ______________________ Sterbeort: ___________________________

Heimatort: ________________________ Nationalität: _________________________

letzter gesetzlicher Wohnsitz: _______________________________________________
Zivilstand: ! ledig                  ! verheiratet            ! in eingetragener Partnerschaft
                     ! verwitwet von    ! geschieden von
Name/Vorname___________________________________________  seit: ____________

Gewünschte Anzahl Auskunftsbescheinigungen: ________________

Ist ein Testament oder Erbvertrag vorhanden?  ! ja    ! nein

Hinweis: Findet sich beim Tod des Erblassers eine letztwillige Verfügung vor, so ist sie der Behörde un-
verweilt einzuliefern, und zwar auch dann, wenn sie als ungültig erachtet wird. Jedermann, der eine Verfü-
gung in Verwahrung genommen oder unter den Sachen des Erblassers vorgefunden hat, ist bei persönli-
cher Verantwortlichkeit verbunden, dieser Pflicht nachzukommen, sobald er vom Tode des Erblassers
Kenntnis erhalten hat (Art. 556 ZGB).

Bemerkungen:

Datum: Unterschrift:

Die Bestellung ist unter Beilage des Original
Todesscheines des Zivilstandamtes
einzureichen beim:

Bezirksgericht Horgen
Erbschaftskanzlei
Postfach
8810 Horgen



Gesetzliche Erben
Als gesetzliche Erben kommen in Betracht:

A. der Ehegatte, der eingetragene Partner (Art. 462 ZGB)

B. die nächsten Blutsverwandten (Art. 457 ff. ZGB)
Als nächste Blutsverwandten gelten zunächst die Verwandten des 1. Stammes. Sind solche vorhan-
den, fällt die Erbberechtigung der Verwandten des zweiten und dritten Stammes dahin, da der nähere
Stamm den entfernteren vom Erbrecht ausschliesst. Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen,
gelangt die Erbschaft an den Stamm der Eltern. Ist ein Elternteil vorverstorben, treten die Geschwister
des Erblassers an die Stelle des verstorbenen Elternteils. Sind beide Eltern verstorben ohne weitere
Nachkommen hinterlassen zu haben, fällt die Erbschaft an den dritten Stamm.

Ehegatte /
eingetrage-
ner Partner

1. Stamm 2. Stamm 3. Stamm

Kinder
Enkel
Grossenkel
etc.

Mutter und Vater
Geschwister
Nichte / Neffe
etc.

Grosseltern mütterlicher- und väterlicherseits
Tante / Onkel
Cousine / Cousin
etc.

Name /Vorname Geburts-
datum

Heimatort oder Staats-
angehörigkeit

Adresse (Strasse, Nr. und PLZ, Ort)


